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Fachdienst Wasserwirtschaft 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Das Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück gesammelt und für 
die Gartenbewässerung verwendet, überschüssiges 
Niederschlagswasser soll auf dem eigenen Grundstück versickert 
werden. Die Gemeinde stellt hierfür keine zentrale Versickerungsanlage 
zur Verfügung. 
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Fachdienst vorbeugender Brandschutz 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Der Bebauungsplan Nr. 10 enthält keine öffentlichen Verkehrsflächen, 
da es sich um private Flächen und privat genutzte Flächen handelt. 
Die Gemeinde hält bereits Löschwassermengen von mindestens  
48 cbm/h bereit. 
 
 
 
 
 
Fachdienst Bauaufsicht 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die Planzeichnung 
und die Begründung wird korrigiert bzw. ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst Straßenverkehr 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Begründung wird mit den Textpassagen ergänzt. 
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Fachdienst Kommunalaufsicht 
Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit dem Initiator des 
Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde keine Kosten. 
 
Landschaftsplanung und Naturschutz 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Am 01.10.2020 hat ein Abstimmungsgespräch beim Kreis Herzogtum 
Lauenburg diesbezüglich stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass die 
beiden Bebauungspläne (B-Plan Nr. 6, der noch nicht in Kraft getreten 
ist, sowie B-Plan Nr. 10) unabhängig voneinander zu betrachten sind. 
Bei dem Bebauungsplan Nr. 10 wurden alle Auflagen erfüllt, die Satzung 
kann beschlossen werden.  
 
Städtebau und Planungsrecht 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die Begründung, 
Punkt 2 „Alternativ-Standorte“, wird ergänzt. 
 
Nach Überprüfung der Unterlagen wurde festgestellt, dass der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit der Fläche der 2. Änderung 
des F-Planes übereinstimmt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Am 01.10.2020 hat ein Abstimmungsgespräch beim Kreis Herzogtum 
Lauenburg diesbezüglich stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass die 
beiden Bebauungspläne (B-Plan Nr. 6, der noch nicht in Kraft getreten 
ist, sowie B-Plan Nr. 10) unabhängig voneinander zu betrachten sind.  
 
Für den Bebauungsplan Nr. 6 war die angesprochene Fläche als 
Ausgleichsfläche vorgesehen und nicht für den Bebauungsplan-
Golfplatz. Das Planverfahren für den Bebauungsplan Nr. 6 ist nicht bis 
zur Bekanntmachung der Satzung zu Ende geführt worden, deshalb 
existiert dieser Plan nicht und auch nicht die Ausgleichsfläche. 
 
Bei dem Bebauungsplan Nr. 10 wurden alle Auflagen erfüllt, die Satzung 
kann beschlossen werden.  
 
Im Bestandsplan (1996/97) des Landschaftsplans der Gemeinde sind 
die Flurstücke als gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 15a LNatSchG 
a.F. „sonstige Sukzessionsfläche – Gartenbrache“ dargestellt. 
Vom Kreis wurde darauf hingewiesen, dass „sonstige 
Sukzessionsflächen“ im z.Z. gültigen LNatSchG nicht mehr zu den 
gesetzlich geschützten Biotopen gehören. 
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 Zu Teil B 1.2: 
Die Gemeinde beabsichtigt eine Bauentwicklung zuzulassen, die sich  
den angrenzenden Wohngebieten anpasst. Es bleibt bei der 
Festsetzung von 2 Wohnungen pro Einzelhaus und 1 Wohnung pro 
Doppelhaushälfte  
 
Zu Teil B 3.1: 
Die Gemeinde beabsichtigt nicht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 
Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen bezüglich der 
Klimarelevanten Auswirkung des Bauwerks. 
 
Zu Teil B 3.2: 
Der Textteil wird ergänzt durch den Hinweis, dass privat genutzte 
Photovoltaik Anlagen zulässig sind. Eine Vorschrift, dies machen zu 
müssen an der Dachseite nach Süden, bzw. Westen hin, wird die 
Gemeinde nicht im Bebauungsplan festsetzen. 
 
Zu Teil B 3.4: 
Aufgrund der Höhenlage und der Größe der Grundstücke geht die 
Gemeinde, gemäß dem Baugesetzbuch, mit Grund und Boden maßvoll 
um. Tiefgaragenplätze sind in dem Zusammenhang nicht möglich. 
Aufgrund der Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,3 hat die 
Gemeinde den Flächenverbrauch auf den Grundstücken beschränkt, 
Stellplätze und Terrassen gehören mit in die Berechnung der 
Grundfläche. 
 
Zu Teil B 4.1: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Als Ersatz für die betroffenen Bäume 
sind Baumpflanzungen auf dem jeweiligen Grundstück festgesetzt. Der 
artenschutzrechtliche Ausgleich für Brutvögel der Gehölze ist eine 
Fläche von 1.000 m² Größe in Göttin vorgesehen.  
 
Zu Teil B 4.2: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  
Die Grundflächenzahl von 0,3 regelt, wie viel Fläche für bauliche 
Anlagen versiegelt werden darf. Gem. § 19 BauNVO darf für Garagen, 
Stellplätze, Zufahrten sowie Nebenanlagen die Grundflächenzahl mit 
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50% überschritten werden.  
Die Gemeinde wird Schottergärten durch Festsetzung ausschließen.  
 
Zu Teil 4.5, 5.1 und 5.3: 
Da auf der betroffenen Fläche ein potenzielles Vorkommen der 
Zauneidechse möglich ist, setzt die Gemeinde 
Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Sicherung der 
ökologischen Funktion fest, damit es bei der Umsetzung der Planung  
kein Verstoß gegen § 44 (1) BNatSchG ausgelöst wird. Die Maßnahmen 
zur Sicherung der ökologischen Funktion können extern ausgeführt 
werden.   
 
Bei der Prüfung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit werden nicht 
alle Tiergruppen betrachtet, sondern insbesondere die in diesem Fall 
artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen Vogelarten und Arten 
des Anhangs IV der FFH-RL. Aus der Artengruppe der Reptilien sind in 
Deutschland 9 Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt, die 
Ringelnatter ist nicht aufgeführt. 
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Zu Teil 5.2: 
In der faunistische Potenzialanalyse und artenschutzrechtliche Prüfung 
des Büros BBS Greuner-Pönicke, sind Vorkommen von Amphibien- und 
Reptilienarten über den Bestand der Fläche, den Wirkungsraum sowie 
über Datenauswertung (WinArt-Daten LLUR) ermittelt und ausführlich in 
der Analyse dargelegt. Aufgrund der Durchführung der vorgegebenen 
Vermeidungsmaßnahmen wird kein Verstoß gegen § 44 (1) BNatSchG 
ausgelöst. 
 
Zu Teil 5.7: 
Die vorgesehene externe Ausgleichsfläche für die Brutvögel der 
Gehölze ist zurzeit eine Ackerfläche, die über die natürliche Sukzession 
auf einer Fläche von 1.000 m² neue Habitate für diese Vogelart 
entwickeln soll. 
 
 
Zu Teil 5 
Die vorgesehene Sukzessionsfläche als externe Ausgleichsfläche für die  
Brutvögel der Gehölze erfüllt ebenso eine wichtige ökologische Funktion 
für blütensuchende Insekten.  
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Zu Punkt 4.3.3. (Begründung) 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Obstbäume/ Obstwiesen bilden eine wichtige Komponente in der 
traditionellen Kulturlandschaft bzw. im Ortsbild eines Dorfes. Die 
Pflanzung von Obsthochstämme auf den Grundstücken fügt sich somit 
in das Ortsbild ein. Außerdem grenzt direkt nördlich an die Grundstücke 
ein verwilderter Garten mit älteren Obstbäumen an. 
 
Zu Punkt 4.3.5.(Begründung) 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Art - Liguster wird 
aus der Liste genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, 
siehe Ziffer 8 der Begründung. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 
 


